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Vorbemerkung zum Nachtrag 6, gültig ab 1. Januar 2015 

Anlässlich der Anpassungen vom 1. Januar 2012 in diesen Weisun-
gen wurde die Rz 1601 neu eingefügt. Versehentlich wurde sie im 
Text der deutschen Fassung dann nicht aufgenommen.  
 
1601 Die Kasse muss neu obligatorischerweise eine Stellungnah- 
1/15 me zu den Empfehlungen abgeben. Dies kann entfallen, 

wenn der Revisionsbericht bereits entsprechende Kommen-
tare und getroffenen Massnahmen enthält.  

 
 




